






























Die Auskunft der Staatsanwaltschaft ist NICHT rechtswirksam unterschrieben!

Die Unterwanderung des Staates durch die organisierte Kriminalität lässt wird immer dann 
sichtbar wenn Urteile und andere Verwaltungsakte von Behörden NICHT rechtswiksam 
unterschrieben sind so dass nicht nachvollziehen lässt wer die Urteile und Verwaltungsakte 
tatsächlich erlassen hat.

Unterschriften durch so genannte "Justizangestellte" zu denen auch Reinigungskräfte, Praktikanten, 
Hausmeister oder Putzfrauen gehören können grundsätzlich Urteile nicht rechtswirksam unterschreiben. 
Urteile sind grundsätzlich von den Richtern die sie erlassenhaben zu unterschreiben, Fehlt die 
rechtswirksame Unterschrift handelt es sich im Fall von Urteilen um rechtsungültige Urteilsentwürfe oder 
Scheinurteile!

Auch für den Satz: "Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist deshalb ohne Unterschriftgültig" 
gibt es keine  rechtliche Basis, kein Gesetz!

So  genannte  Richter,  Staatsanwälte  und   Beamte  wissen  selbst  genau  warum  sie  ihre 
Entscheidungen nicht unterschreiben. Nämlich einfach weil diese rechtswidrig - und somit einfach 
anfechtbar - sind!

"Das Gebot der Rechtssicherheit  gehört zu den tragenden ,  unverzichtbaren Zielen einer jeden 
Rechtsordnung , die ihren Namen verdienen will. Staatliches Verhalten muss - jedenfalls in einem 
erheblichen  Umfang  -  vorhersehbar  und  berechenbar  sein  ,  damit  der  Bürger  sein  Verhalten 
darauf einrichten kann. Ohne ein solches Mass an Verlässlichkeit bleibt das Handeln des Staates 
für den Bürger unverständlich, und er muss sich als Objekt staatlicher Willkür empfinden, die er 
ebenso wenig ändern kann wie Sonne und Regen .  Sonne und Regen kann man nicht  ändern, 
staatliche Willkür kann man ändern."

Bulletin der Bundesregierung , Nr. 43 vom 30.05.1996 , Seite 475 ; Rede des damaligen 
Bundespräsidenten Roman Herzog anlässlich der Eröffnung des Seminars zur "Rechtssicherheit und 
Rechtsstaatlichkeit" am 13.05.96 in Caracas (Venezuela)

BGH, Urteil vom 16. 10. 2006      II ZR 101/ 05; OLG München   
·    Zwar ist das angefochtene Protokollurteil auch ohne Unterschrift sämtlicher an der 
Entscheidungsfindung mitwirkenden Richter mit seiner Verkündung existent geworden (BGHZ 
137, 49, 52). Jedoch können die fehlenden Unterschriften nicht mehr rechtswirksam nachgeholt 
werden, weil seit der Urteilsverkündung die für die Einlegung eines Rechtsmittels längste Frist von 
fünf Monaten (§§ 517, 548 ZPO) verstrichen ist (BGH, NJW aaO S. 1882). Das Fehlen der 
Unterschriften stellt einen absoluten Revisionsgrund dar (§ 547 Nr. 6 ZPO).

BGH, 11.07.2007      XII ZR 164-03   
·    Auch ein sogenanntes Protokollurteil ist von allen mitwirkenden Richtern zu unterschreiben.

OLG Rostock, Urteil vom 24.03.2004, Az. 6 U 124/02 

·    Es entspricht einem mittlerweile für alle Prozessarten anerkannten Grundsatz, dass ein bei 
Verkündung noch nicht vollständig abgefasstes Urteil – wie es regelmäßig ein Stuhlurteil darstellt 
– “nicht mit Gründen versehen” ist, wenn Tatbestand und Entscheidungsgründe nicht binnen fünf 
Monaten nach Verkündung schriftlich niedergelegt, von den Richtern besonders unterschrieben 
und der Geschäftsstelle übergeben worden sind. Dies gilt unabhängig davon, ob die Urteilsformel 
verkündet worden ist oder nicht.

Ein  Schein-  oder  Nichturteil  mangels  Mitwirkung  gesetzlicher  Richter  ist  völlig  unbeachtlich  und 
wirkungslos,  bindet  das  Gericht  nicht,  beendet  die  Instanz  nicht,  wird  weder  formell  noch materiell 
rechtskräftig, ist keine Grundlage für eine Zwangsvollstreckung,. 

http://menschenrechtsverfahren.files.wordpress.com/2009/12/bgh-urteil-vom-16-10-2006-ii-zr-101-05-olg-munchen.pdf
http://menschenrechtsverfahren.files.wordpress.com/2009/12/bgh-11-07-2007-xii-zr-164-03.pdf
http://dejure.org/gesetze/ZPO/547.html
http://dejure.org/gesetze/ZPO/548.html
http://dejure.org/gesetze/ZPO/517.html
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHZ%20137,%2049
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHZ%20137,%2049


Siehe auch:

• Luke ZZP 108, 439; 
• Schwab/Gottwald § 62 Rz. 17ff.; 
• OLG Frankfurt, Entscheid vom 7. Juni 1995 zu 23 U 25/95; 
• 2/10 O 275/94 LG Frankfurt; 
• BVerfG NJW 1994, 36ff.; 
• Palandt/Thomas, § 826 BGB, Rz. 48; 
• BGH–Urteil v. 21.6.1951 zu III RZ 210/50, NJW 1951, S. 759; 
• OLG Düsseldorf vom 21.4.1987, NJW 1987, S. 2591; 
• BGH NJW–RR 1993, 1013; 
• NJW 1998, 818, NJW 2005, 2991ff., 2994. 

Bürgerliches Gesetzbuch BGB § 126 Gesetzliche Schriftform   

(1)  „Ist  durch  Gesetz  schriftliche  Form  vorgeschrieben,  so  muß  die  Urkunde  von  dem  Aussteller 
eigenhändig  durch Namensunterschrift  oder  mittels  notariell  beglaubigten  Handzeichens  unterzeichnet 
werden.“

Zivilprozeßordnung ZPO § 315 Unterschrift der Richter 

(1) „Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben.“ 

Zivilprozeßordnung ZPO § 317 Urteilszustellung und -ausfertigung 

(2) „Solange das Urteil nicht verkündet und nicht unterschrieben ist,  dürfen von ihm Ausfertigungen, 
Auszüge und Abschriften nicht erteilt werden.“ 

Die kommentierende Fassung geht dabei im Detail sogar auf die Form ein, wie eine derartige Unterschrift 
erfolgt  sein  muß.  Hier  heißt  es:  „Unterschriften  von  Richtern  müssen  stets  mit  dem  Namen  oder 
zumindest so wiedergegeben werden, daß über ihre Identität kein Zweifel aufkommen kann. Denn für den 
Zustellempfänger muß nachprüfbar sein, ob die Richter, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, das 
Urteil  auch  unterschrieben  haben.“  Deshalb  genügt  die  Angabe  „  Hunz  oder  Kunz,  Richter  am 
Landgericht“ ohne dessen eigenhändige Unterschrift nicht.

 
Strafprozeßordnung  StPO  §  275  Frist  und  Form  der  Urteilsniederschrift; 
Ausfertigungen 

(2) „Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben.“

Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG § 34 Beglaubigung von Unterschriften



Home > News > Loveparade-Drama in Duisburg: Oberbürgermeister Adolf Sauerland will immer noch nicht zurücktreten

„Ich habe nichts unterschrieben! Keine 
einzige Genehmigung!“ 
VON OLIVER AUSTER 

Die Essener Kanzlei des renommierten Anwalts Stephan Holthoff-Pförtner, gestern Mittag: An 
einem weiten Tisch sitzt der Mann, auf den Deutschland schaut: Adolf Sauerland (55, CDU), 
Oberbürgermeister von Duisburg. Feste Stimme, große Hände, kleine Augen – vier Tage nach der 
Loveparade-Katastrophe wirkt der Politiker wie ein erschöpfter Riese. Das BILD-Interview. 

BILD: Herr Oberbürgermeister, warum treten Sie nicht zurück? 

Adolf Sauerland: „Damit wäre ich raus aus dem Prozess der Aufklärung – und das wäre fatal. Es gibt 

unheimlich viele, quälende Fragen und es ist meine verdammte Pflicht, diese alle zu beantworten. Ich 

habe mein Leben – 21 andere Menschen haben es verloren. Ich will erst wissen warum. Danach 

entscheide ich über persönliche Konsequenzen.“ 

BILD: Fühlen Sie sich denn gar nicht verantwortlich? 

Sauerland: „Es wird nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eine juristische und politische 

Bewertung geben müssen. Tatsache ist aber: Ich persönlich habe nichts unterschrieben, keine einzige 

Genehmigung.“ 

BILD: Wer dann? 

Sauerland: „Die zuständigen Stellen in unserer Verwaltung. Das ist gar nicht der Job des 
Oberbürgermeisters, Genehmigungen zu unterschreiben.“ 

BILD: Wer hat es denn getan? 

Sauerland: „Die Abschlussgenehmigung hat einer unserer besten Kollegen abgezeichnet.“ 

Adolf Sauerland (CDU) beim Termin mit BILD im Büro seines Rechtsanwalts 

DER OBERBÜRGERMEISTER WILL IMMER NOCH NICHT ZURÜCKTRETEN
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BILD: Dokumente belegen aber, dass es immer wieder Kritik an dem Konzept des Veranstalters gab. 

Dokumente, die auch an Sie gegangen sind. 

Sauerland: „Es gibt in so einem Verfahren immer wieder Reibungspunkte. Dann werden Alternativen 

gesucht und es wird ein neuer Plan vorgelegt. Aber mit diesem operativen Handling habe ich nichts zu 

tun.“ 

BILD: Sie persönlich hat also nie jemand gewarnt? 

Sauerland: „Nein, persönlich nicht.“ 

BILD: Auch nicht der ehemalige Polizeipräsident, der sich offen gegen die Loveparade ausgesprochen 

hatte? 

Sauerland: „Nein.“ 

BILD: Ihr Ordnungsdezernent sagte laut einem Sitzungsprotokoll, dass der „OB die Veranstaltung 

wünsche“ und dass für offene Sicherheitsfragen eine Lösung gefunden werden müsse ... 

Sauerland: „Der OB ist an Ratsbeschlüsse gebunden. Und der Rat wollte die Loveparade – unter der 
Bedingung, dass man sie durchführen kann. Und genau das hat meine Verwaltung geprüft.“ 

BILD: Wurden nicht de facto Regelungen umgangen, um die Loveparade nach Duisburg zu 
holen? Zum Beispiel bei den Fluchtwegen? 

Sauerland: „Alle Genehmigungen liefen aus meiner jetzigen Sicht nach Recht und Gesetz. Aber genau 

das prüft ja jetzt auch die Staatsanwaltschaft.“ 

BILD: Thema Fluchtwege. Das Gelände war für 250 000 Personen zugelassen ... 

Sauerland: „Und diese Zahl ist zu keinem Zeitpunkt des Tages erreicht worden. Wir gehen von einer 

sehr viel niedrigeren Zahl von Menschen aus, die gleichzeitig auf dem Gelände waren.“ 

BILD: Aber warum kam es zu der Katastrophe im Tunnel? 

Sauerland: „Dazu kann ich nichts sagen, solange die Ermittlungen laufen. Fest steht: Der Ort der 

Katastrophe lag nicht im Verantwortungsbereich der Stadtverwaltung. Dieser Bereich lag auf dem 

Veranstaltungsgelände.“ 

BILD: Trägt also der Veranstalter die Verantwortung, wie auch Innenminister Jäger inzwischen sagt? 

Sauerland: „Dazu sage ich nichts. Nur so viel: Wir waren für die Maßnahmen auf dem Gelände 
nicht verantwortlich. Alles andere müssen Sie den Staatsanwalt fragen.“ 

BILD: Wie haben Sie selbst den Tag der Katastrophe erlebt? 

Sauerland: „Ich war am Vorabend aus dem Urlaub zurückgekehrt, hatte Termine in der Stadt. Zweimal 

war ich auf dem Gelände. Bei meinem zweiten Besuch war ich mittendrin, es war unglaublich laut. Ich 

hatte gar nicht gemerkt, dass ich mehrere Anrufe hatte. Dann kam ein Mitarbeiter zu mir, sagte mir, dass 

es ‚ein Ereignis‘ gegeben habe. Dann hieß es: ‚Es gab eine Panik im Tunnel.‘ Dann: ‚Es sind Menschen 

abgestürzt.‘ Gegen 18 Uhr hörte ich das erste Mal von den Todesopfern. Ich konnte es nicht glauben, 

war sprachlos, konnte es nicht realisieren. Dann war ich bis etwa 3 Uhr nachts im Krisenstab.“ 

BILD: Ihre Pressekonferenz am nächsten Tag war verheerend ... 

Sauerland: „Es gab so viele unbeantwortete Fragen. Ich selbst hatte doch so viele! Meine Antworten 

waren das, was ich zu diesem Zeitpunkt wusste.“ 

BILD: Herr Oberbürgermeister, werden Sie am Samstag zur Trauerfeier gehen? 

Sauerland: „Ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt. Aus hohem Respekt vor den Angehörigen 
der Opfer werde ich nicht kommen. Ich werde vorher zu der Stelle kommen und ein stilles Gebet 
sprechen.“ 
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